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16. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Einleitung
der dritten Verhandlungsrunde über das Globale System der
Handelspräferenzen zwischen Entwicklungsländern und von
den bei diesen Verhandlungen bisher erzielten Fortschritten
mit dem Ziel, die dritte Runde bis November 2006 abzuschlie-
ßen;

17. erkennt an, wie wichtig es ist, denjenigen Anliegen
der rohstoffabhängigen Entwicklungsländer ernsthaft Rech-
nung zu tragen, die auf die anhaltenden Preisschwankungen
auf dem Rohstoffweltmarkt und andere Faktoren zurückge-
hen, und die Anstrengungen dieser Länder zur Umstrukturie-
rung, Diversifizierung und Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit ihrer Rohstoffsektoren zu unterstützen, und nimmt in die-
sem Zusammenhang davon Kenntnis, dass die Handels- und
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen eine interna-
tionale Arbeitsgruppe Rohstoffe gebildet hat;

18. betont, wie wichtig es ist, allen Entwicklungsländern,
insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern, sowie
den Transformationsländern, die sich um die Mitgliedschaft in
der Welthandelsorganisation bewerben, im Einklang mit ihren
Kriterien sowie unter Berücksichtigung von Ziffer 21 der Re-
solution 55/182 und späteren Entwicklungen den Beitritt zu er-
leichtern, und fordert die wirksame und getreue Anwendung
der Leitlinien der Welthandelsorganisation für den Beitritt der
am wenigsten entwickelten Länder;

19. betont außerdem, wie wichtig es ist, die personellen,
institutionellen, regulatorischen, handelspolitischen sowie
Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und -infrastruktu-
ren aufzubauen, um die angebotsseitige Kapazität und Wett-
bewerbsfähigkeit zu steigern, und ein förderliches internatio-
nales Umfeld für die volle und wirksame Integration der Ent-
wicklungsländer in das internationale Handelssystem zu ge-
währleisten;

20. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen, im Einklang mit ihrem Mandat die Ent-
wicklung des internationalen Handelssystems und die Trends
im internationalen Handel aus dem Blickwinkel der Entwick-
lung zu beobachten und zu bewerten und insbesondere die für
die Entwicklungsländer maßgeblichen Fragen zu analysieren
sowie diese Länder beim Aufbau von Kapazitäten zur Festle-
gung ihrer eigenen Verhandlungsprioritäten und zur Aushand-
lung von Handelsabkommen zu unterstützen, namentlich im
Rahmen des Arbeitsprogramms von Doha;

21. legt den Gebern in diesem Zusammenhang eindring-
lich nahe, die Mittel zu erhöhen, die die Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen benötigt, um
wirksame und nachfrageorientierte Hilfe für Entwicklungslän-
der bereitzustellen, sowie ihre Beiträge zu den Treuhandfonds
des Integrierten Rahmenplans für handelsbezogene technische
Hilfe für die am wenigsten entwickelten Länder und des Ge-
meinsamen integrierten Programms für technische Hilfe zu er-
höhen;

22. begrüßt das großzügige Angebot der Regierung Gha-
nas, im Jahr 2008 die zwölfte Tagung der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen auszurichten,

und spricht der Afrikanischen Union ihren Dank für die dies-
bezügliche Unterstützung Ghanas aus; 

23. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung in Zusammenarbeit
mit dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen unter dem Unterpunkt "Internationaler
Handel und Entwicklung" des Punktes "Fragen der makroöko-
nomischen Politik" einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution und über die Entwicklungen im multilateralen
Handelssystem vorzulegen.

RESOLUTION 60/185

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005 in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 120 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 50 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/486/Add.1, Ziff. 12)23:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Ar-
gentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangla-
desch, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien,
Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte
d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Repu-
blik, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Fidschi, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indien, Indonesien, Irak, Iran (Islamische Repu-
blik), Jamaika, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasach-
stan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Lao-
tische Volksdemokratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Ne-
pal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Samoa,
Saudi-Arabien, Senegal, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lan-
ka, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Su-
dan, Suriname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thai-
land, Togo, Tunesien, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Venezuela (Boli-
varische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansa-
nia, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark,

Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Japan,
Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshall-
inseln, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Palau, Polen,
Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritanni-
en und Nordirland, Zypern.

60/185. Einseitige wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel
zur Ausübung politischen und wirtschaftlichen
Zwangs auf Entwicklungsländer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze der Charta
der Vereinten Nationen,

in Bekräftigung der Erklärung über Grundsätze des Völ-
kerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zu-

23 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Jamaika (im Namen der Mitgliedstaaten der Ver-
einten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind, sowie Chinas).
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sammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Char-
ta der Vereinten Nationen24, in der unter anderem festgelegt ist,
dass ein Staat keine einseitigen wirtschaftlichen, politischen
oder sonstigen Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat
anwenden oder deren Anwendung begünstigen darf, um von
ihm die Unterordnung bei der Ausübung seiner souveränen
Rechte zu erlangen,

eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen, Regeln
und Bestimmungen der Vereinten Nationen und der Welthan-
delsorganisation enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Re-
gelung des internationalen Handelssystems und der Handels-
politik zu Gunsten der Entwicklung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/215 vom 22. De-
zember 1989, 46/210 vom 20. Dezember 1991, 48/168 vom
21. Dezember 1993, 50/96 vom 20. Dezember 1995, 52/181
vom 18. Dezember 1997, 54/200 vom 22. Dezember 1999,
56/179 vom 21. Dezember 2001 und 58/198 vom 23. De-
zember 2003,

ernsthaft besorgt darüber, dass sich die Anwendung ein-
seitiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen besonders nach-
teilig auf die Volkswirtschaft und die Entwicklungsanstren-
gungen der Entwicklungsländer auswirkt und einen allgemei-
nen negativen Einfluss auf die internationale wirtschaftliche
Zusammenarbeit und auf die weltweiten Anstrengungen in
Richtung auf ein nichtdiskriminierendes und offenes multila-
terales Handelssystem hat,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs25;

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrück-
lich auf, dringend wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zu
verhindern, dass gegen Entwicklungsländer einseitige wirt-
schaftliche Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, die von den
zuständigen Organen der Vereinten Nationen nicht genehmigt
wurden oder mit den in der Charta der Vereinten Nationen ent-
haltenen völkerrechtlichen Grundsätzen unvereinbar sind und
die gegen die wesentlichen Grundsätze des multilateralen
Handelssystems verstoßen;

3. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die An-
wendung derartiger Maßnahmen zu überwachen und die Aus-
wirkungen dieser Maßnahmen auf die betroffenen Länder, na-
mentlich auf ihren Handel und ihre Entwicklung, zu untersu-
chen;

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen.

RESOLUTION 60/186

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 22. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/486/Add.2, Ziff. 7)26.

60/186. Internationales Finanzsystem und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/186 vom 20. De-
zember 2000 und 56/181 vom 21. Dezember 2001 mit dem Ti-
tel "Errichtung eines stärkeren und stabilen internationalen Fi-
nanzsystems, das den Prioritäten auf dem Gebiet des Wachs-
tums und der Entwicklung, insbesondere in den Entwicklungs-
ländern, und der Förderung wirtschaftlicher und sozialer
Gerechtigkeit Rechnung trägt" sowie auf ihre Resolutionen
57/241 vom 20. Dezember 2002, 58/202 vom 23. Dezember
2003 und 59/222 vom 22. Dezember 2004,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen27, ihre Resolution 56/210 B vom 9. Juli
2002, in der sie sich den von der Internationalen Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung verabschiedeten Konsens von
Monterrey28 und den Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung ("Durchführungsplan von Johannes-
burg")29 zu eigen machte,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200530,

hervorhebend, dass das internationale Finanzsystem das
Wirtschaftswachstum weiter aufrechterhalten sowie eine
nachhaltige Entwicklung und die Beseitigung des Hungers und
der Armut fördern und dabei gleichzeitig die kohärente Mobi-
lisierung aller Quellen der Entwicklungsfinanzierung ermög-
lichen sollte, einschließlich innerstaatlicher Ressourcen, inter-
nationaler Investitionsströme, der öffentlichen Entwicklungs-
hilfe, der Erleichterung der Auslandsschuldenlast sowie eines
offenen, gerechten, regelgestützten, berechenbaren und nicht-
diskriminierenden globalen Handelssystems,

hervorhebend, wie wichtig das Bekenntnis zu einem soli-
den inländischen Finanzsektor ist, der einen wesentlichen Bei-
trag zu den nationalen Entwicklungsbemühungen leistet und
einen wichtigen Baustein einer entwicklungsfördernden inter-
nationalen Finanzarchitektur bildet,

sowie hervorhebend, dass eine gute Weltordnungspolitik
für die Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung
grundlegend ist, in diesem Zusammenhang erneut darauf hin-
weisend, dass es wichtig ist, durch die Auseinandersetzung mit
den internationalen Finanz-, Handels-, Technologie- und In-
vestitionsmustern, die sich auf die Entwicklungsaussichten der
Entwicklungsländer auswirken, eine weltweite wirtschaftliche
Ordnungspolitik zu fördern, um ein dynamisches und förder-

24 Resolution 2625 (XXV), Anlage.
25 A/60/226.
26 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 

27 Siehe Resolution 55/2.
28 Report of the International Conference on Financing for Development,
Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication,
Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch verfüg-
bar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
29 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August - 4 September 2002 (United Nations pub-
lication, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
30 Siehe Resolution 60/1.
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